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B.  FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1. Geltungsbereich

1.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs einfacher Bebauungsplan

2. Art der baulichen Nutzung

2.1 MI Mischgebiet

z.B. GR 100 Maximal zulässige Grundfläche in QM

z.B. WH 7m Maximal zulässige Wandhöhe gemessen ab festgesetztem Gelände (siehe nachfolgenden Punkt)

4. Bauweise, Baugrenzen

3.1

o 

3.2

3.3

Baugrenze - maßgeblich ist die äußere schwarze Linie

offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

SD 15-25° nur Satteldächer zulässig, Dachneigung zwischen 15° und 25°

5. Öffentliche Verkehrsfläche

4.1

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich

4.2

Straßenbegrenzungslinie

4.3

6. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze

5.1

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen

5.2

Ga Garagen und Carports

5.3

GGa Gemeinschaftsgaragen und Gemeinschaftscarports

5.4

KTH Kleintierhaltung

7. Grünordnung

8. Sonstige Festsetzungen

C.  HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

8.1

Firstrichtung, zwingend - siehe Satzungstext

festgesetzte Geländehöhe für die Bemessung der Wandhöhe

1.2 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs qualifizierter Bebauungsplan

Maßzahl

6.1

private Grünflächen mit Wegeerschließung

6.2

6.3

6.4

private Grünflächen als E/A-Flächen

private Grünflächen als Biotopflächen

öffentliche Grünflächen als Flächen für die Ableitung und Versickerung von Oberflächenwasser

Erhaltung von Bäumen

Anpflanzung von Bäumen erster Ordnung

private Grünflächen - Erhaltung von Heckenstrukturen

Baumgruppe entfällt

Höhenlinie Bestand

Höhenkote geplant

Bachgraben

vorgeschlagene Gebäude

vorgeschlagene Nebenanlage

Gebäude Bestand

Gebäude Abbruch

vorgeschlagene Grundstücksteilung

Leitungstrasse Bestand1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Straßenverkehrsfläche

4.4

In Bereichen gleicher Grenzverläufe des einfachen und des qualifizierten
Bebauungsplans sind die Linien der beiden Geltungsbereiche aus
Gründen der graphischen Lesbarkeit direkt nebeneinander und nicht übereinander
gezeichnet ! Hier gilt die Innenkante der inneren Linie für beide Konturen!

3. Maß der baulichen Nutzung

4.5

4.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Anpflanzung von Kletterpflanzen

7.10

7.9

Anpflanzung von Bäumen zweiter Ordnung

I

II

8.2 Schallschutzanbau - siehe textliche Festsetzungen

öffentliche Grünflächen - Erhaltung von Heckenstrukturen

öffentliche Grünflächen als Biotopflächen

7.11

7.12

D.  VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat Oy-Mitelberg hat in seiner Sitzung am 12.06.2023 die Aufstellung des
Bebauungsplans „Petersthal - Schachenstraße“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde
am 16.06.2023 ortsüblich bekannt gemacht.

Beteiligung der Öffentlichkeit
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit erfolgte gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über den 
Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 29.02.2024 am 15.05.2024.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 05.09.2024 wurde mit Begründung und 
Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 14.10.2024 bis 18.11.2024 öffentlich 
ausgelegt.

Beteiligung der Behörden
Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB über den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 
29.02.2024 in der Zeit vom 28.04.2024 bis 06.06.2024.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 05.09.2024 wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 11.10.2024 bis 
18.11.2024 beteiligt.

Erneute öffentliche Auslegung
Der überarbeitete Entwurf in der Fassung vom 17.02.2025 wurde mit Begründung und 
Umweltbericht gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 03.03.2025 bis 16.03.2025 erneut 
öffentlich ausgelegt.

Zu dem überarbeiteten Entwurf der Bebauungsplans in der Fassung vom 17.02.2025 wurden die 
von der Änderung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlichen Belange gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 19.02.2025 bis 07.03.2025 erneut beteiligt.

Satzungsbeschluss
Die Gemeinde Oy-Mittelberg hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ................ den
Bebauungs- und Grünordnungsplan in der Fassung vom ................. gemäß § 10 Abs. 1 BauGB
als Satzung beschlossen.

Ausfertigung

Oy-Mittelberg, den .................

.................................
Lucas Reisacher
Erster Bürgermeister

Bekanntmachung - Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde im Amtsblatt vom ................ gemäß § 10
Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem 
Tag zu den üblichen Dienst-stunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und 
über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft 
getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 
215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft 
getreten.

Oy-Mittelberg, den .................

.................................
Lucas Reisacher
Erster Bürgermeister

Abgrenzung unterschiedlicher Grünnutzung

8.3

Baurecht auf Zeit - siehe textliche Festsetzungen

3.5 Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung

Mit Geh- und Leitungsrechten zu belastende Flächen6.5 G/L

8.4

Schallschutzfenster - siehe textliche Festsetzungen

Mit Gehrechten zu belastende Flächen6.6 G
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